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B e t r i f f t: Sofortige Be#chwerde wegen vor#ätzlicher Falschbehauptungen der Richterin am Kammer-

gericht in Berlin, Frau Dr. Zilm, die #ofortige Be#chwerde des Antrags#tellers richte #ich 
gegen die Bundesrepublik Deutschland, zur Vertu#chung von Untätigkeit der Bearbeitung 
des Antrags auf Erlaß einer Ein#tweiligen Verfügung im Eilverfahren, durch das 
Landgericht in Berlin, mittels Parteinahme für den, das Berlin#tatus- und 
Men#chenrecht brechenden Richter am Landgericht in Berlin, Herrn Bebensee    

 
Sehr geehrte Richter am Kammergericht in Berlin der Verwaltungseinheit vereintes Land Berlin,  
 
zunächst ist fe#tge#tellt, daß eine Privatper#on, Herrn Dr. h. c. jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, im eigenen Namen 
weder als Beschwerdeführer beim Kammergericht in Berlin, noch als Antragsteller beim erstinstanzlichen 
Landgericht in Berlin, einen Antrag auf Erlaß einer ein#tweiligen Verfügung im Einverfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland gestellt hat. 
Desweiteren ist fe#tge#tellt, daß die, durch sein Leben und seine Arbeit deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gericht-
lich unanta#tbare, geburtsurkundlich und beamtenrechtlich fe#tge#tellte Per#on des Herrn Dr. h. c. Wolfgang Gerhard Günter 
Ebel, als seit seiner Geburt berlin#tatusrechtlich sein zu habender Staatsbürger, zu keinem Zeitpunkt Bundesbürger, und 
gemäß dem § 18, des berlin#tatusrechtlich fortgeltend Anwendung zu finden habenden Ge#etz über die Deut#che Reichsbahn, 
seit dem 01. Mai 1965, auf Lebenszeit in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis zum fortbe-
stehen zu habenden, neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staate (2tes) Deut#ches Reich steht.   
Ohne #chriftliche Ermächtigung des US Militär#tadtkommandanten in Berlin ist weder durch die kommunistisch gelenkte 
und geleitete Deut#che Reichsbahn, wie auch ohne #chriftliche Ermächtigung des US Militär#tadtkommandanten in Berlin ist 
durch das für die Übergangszeit vom 01. September 1950 bis zum 03. Oktober 1990 zu bestehen gehabt habende 
be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte Land Berlin, noch durch das seit dem 03. Oktober 1990 für eine erneute 
Übergangszeit zu bestehen habende be#atzungsrechtliche Mittel der Viermächte Verwaltungseinheit vereintes Land 
Berlin ist ein unmittelbarer Staats- und Reichsbahnbeamter kündbar.  
Durch Artikel IV, der am 09. Mai 1945 in Kraft getretenen, bis zum mit dem Staate Deut#ches Reich,  

– an der früheren Bundesrepublik Deutschland ebenso, wie an der jetzigen Verwaltungseinheit Bundes-
republik des vereinten Deutschland vorbei –,  

abzuschließenden Friedensvertrag, fortgeltend Anwendung zu finden habenden SHAEF-Proklamation Nr. 1, der 
direkten Anwei#ung und Kontrolle dem US Department of State, sowie der Gerichtsbarkeit dem US Department of  Ju#tice 
dien#tverpflichtet, dem gesamten deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar, reichsverfa##ungsrechtlich 
höheren Rechtswe#en des Staates Deut#ches Reich, berlin#tatus- und men#chenrechtlich zu keinem Zeitpunkt dem 
grundgesetzlich niederen Rechtswesen der früheren Bundesrepublik Deutschland oder Deutschen Demokratischen 
Republik und jetzigen Verwaltungseinheit Bundesrepublik des vereinten Deutschland unterliegend,  
wie auch seit Geburt berlin#tatusrechtlich gemäß Artikel 2 des fortgeltend Anwendung zu finden habenden Kontrollrats-
ge#etzes Nr. 46 sein zu habender Landesangehöriger und seit dem 25. Februar 1987 auf Lebenszeit in einem öffentlich-
rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis zum, als Reichsland, fortbestehen zu habenden, neutral, handlungsfähig 
und #ouverän herzu#tellenden Frei#taat Preußen, der fortgeltend Anwendung zu finden habenden SHAEF-Proklamation Nr. 
1, der direkten Anwei#ung und Kontrolle dem US Department of State, sowie der Gerichtsbarkeit dem US Department of  
Ju#tice dien#tverpflichtet, dem gesamten deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar reichslandesver-
fa##ungsrechtlich höheren Rechtswe#en des Reichslandes Frei#taat Preußen, berlin#tatus- und men#chenrechtlich zu keinem 
Zeitpunkt, dem Berliner landesverfassungsrechtlich niederen Rechtswesen, des früheren Landes Berlin oder des  
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Magistrats von Berlin und jetzigen Verwaltungseinheit vereintes Land Berlin unterliegend,  

– sondern dem gesamten grundgesetzlich niederen Rechtswesen, wie auch dem Berliner landesverfas-
sungsrechtlich niederen Rechtswesen, von jeher exterritorial gegenüberstehend –,  

weigern sich, seit dem 23. September 1980 alle Richter am Landgericht in Berlin, wohlwi##end, daß für Forderungen 
von Staats-, Reichsbahn-, Reichsmedizinal-, Reichsbank- und Reichspo#tbeamten an den Reichsfiskus und damit an den 
Haupttreuhänder für be#chlagnahmte Vermögenswerte des Staates Deut#ches Reich, des Reichslandes Frei#taat Preußen, 
der Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin und des Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin 
beim Senator für Finanzen in Berlin, auf der Rechtsgrundlage der Anwendung zu finden habenden „Durchführungsbe-
#timmung Nr. 14 zur Zweiten Verordnung zur Neuordnung des Geldwe#ens (Um#tellungsverordnung)“ vom 04. Juli 1948 
(GVBl. f. Groß-Bln. 1949 I S. 165), nach § 71 Absatz 2 Nr. 1, des Berliner landesverfassungsrechtlichen 
Gerichtsverfassungsgesetzes, das erstinstanzlich sachlich zuständige Landgericht in Berlin, gegen den Willen des 
Regierenden Bürgermeisters und gegen den Willen der Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin, die Klagen von 
Reichsbahnbeamten zu führen hat, und dennoch spätestens seit dem 23. September 1980, berlin#tatus- und men#chenrechts-
widrig nicht führt, sondern, die seitens der Alliierten berlin#tatusrechtlich dien#tverpflichtet sein zu habenden Reichsbahn-
beamten, vor#ätzlich in dem Wi##en täuscht, daß gemäß dem Anwendung zu finden habenden Berlin Kommandatura Letter 
(60) 3, weder die grundgesetzliche, noch die Berliner landesverfassungsrechtliche Verwaltungsgerichtsordnung 
eine Anwendung findet, die um ihre reichsverfa##ungsrechtlich garantierte Men#chenwürde, und in der durch die Vier-
mächte zum 22. Mai 1949 bereinigten,  

– weder durch die Bundesrepublik Deutschland, noch durch das Land Berlin veränderbaren Fassung –,  
reichsge#etzlich garantierten Men#chenrechte, kämpfen,  

– zur Verhinderung der, ohne die Mitwirkung der Verwaltungseinheit Bundesrepublik des vereinten 
Deutschland –,  

erst erfolgenden Wiedervereinigung Deut#chlands als Ganzes, mittels Berlin#tatus- und Men#chenrechtsbruch, den Rechtsweg 
durch Staatsterrorismus negieren, daß das Gebiet der fortbestehen zu habenden Be#onderen Zone Berlin, deut#cher#eits 
verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar durch Staatsbürger, Staats- und Reichsbahnbeamte des Staates 
Deut#ches Reich, zu vertreten ist,  

– und gemäß der Anwendung zu finden habenden Berlin Kommandatura Order (51) 63, im Gebiet der 
Be#onderen Zone Berlin, nicht durch berlin#tatusrechtlich verbotene Bundesbeamte –,  

zur Verhinderung des Friedensvertrages mit dem Staate Deut#ches Reich, durch vollendete Tyrannei, Barbarei, phy#i#che 
und p#ychi#che Folter an Staatsbürgern, Staats- und Reichsbahnbeamten, Verwaltungs-, Polizei- und Justizwillkür 
vollendet praktizieren. 
So entspricht es der Wahrheit, daß ich, Herr Dr. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, der seit meiner Geburt zu 
keinem Zeitpunkt über einen Bundespersonalausweis verfügte, sondern dem gesamten Berliner landesverfas-
sungsrechtlichen Rechtswesen exterritorial gegenüberzustehen habend, über einen Reichsper#onalausweis zu verfü-
gen habe, weil berlin#tatus- und men#chenrechtlich die Bezeichnung „deutsch“, oder „deutscher Staatsangehöriger“, 
nicht die völkerrechtlich zu bezeichnende Staatsangehörigkeit „Deut#ches Reich“ beinhaltet.  
Seit dem 23. September 1980, durch die Verbrechen wider die Men#chlichkeit aller Richter des erstinstanzlichen Land-
gerichts in Berlin, erhalten Staats- und Reichsbahnbeamte keine Be#oldung durch den zur Zahlung verpflichteten Haupt-
treuhänder für fortbestehend be#chlagnahmtes Reichsvermögen, seitens des Senator für Finanzen in Berlin, oder 
irgendeiner sonstigen Behörde.  
Durch Berlin#tatus- und Men#chenrechtsbruch der Richterin am Kammergericht in Berlin, in dem Wi##en, der Frau Dr. 
Zilm, daß ich, Herr Dr. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel,  
als Privatper#on im eigenen Namen zu keinem Zeitpunkt einen Antrag auf Erlaß einer ein#tweiligen Verfügung im Eilverfahren 
gegen die Bundesrepublik Deutschland gestellt hatte,  
sondern ausnahmslos, zur Wahrung, dem Schutze und Fortbe#tande des verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin, 
zum Wohle und Nutzen, von seit dem 18. Juli 1990 mehr als 80 Millionen, sein zu habenden Staatsbürgern des 
Staates Deut#ches Reich, der berlin#tatus- und men#chrechtlich, deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#t-
bar fe#tge#tellte Staats- und Reichsbahnbeamte,  
der, seit dem 08. Mai 1985 amtieren zu habende Reichskanzler und Reichsmini#ter für Transport-, Umwelt#chutz-, Energie- 
und Verkehrswe#en als dien#tverpflichteter Amtsverhältnisträger des Staates Deut#ches Reich,  
der, seit dem 25. Februar 1987 amtieren zu habende Mini#terprä#ident und Landesmini#ter für Handel und Gewerbe als 
dien#tverpflichteter Amtsverhältnisträger des Reichslandes Frei#taat Preußen, 
der, seit dem 09. November 1989 amtieren zu habende Oberprä#ident als dien#tverpflichteter Amtsverhältnisträger der 
preußischen Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, 
der, seit dem 03. Oktober 1990 amtieren zu habende Oberbürgermei#ter als dien#tverpflichteter Amtsverhältnisträger des 
preußischen Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, 
der, seit dem 08. Mai 1985 dien#tverpflichtete Staats- und Reichsbahnbeamte des Deut#chen Reichs, der, seit dem 25. 
Februar 1987 dien#tverpflichtete Landesbeamte des Reichslandes Frei#taat Preußen, der, seit dem 09. November 1989 
dien#tverpflichtete Provinzialbeamte der Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, der, seit dem 03. Oktober 1990 
dien#tverpflichtete Kommunalbeamte der Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und 
gerichtlich unanta#tbar fe#tge#tellte, Generalbevollmächtigte für den fortbe#tehenden verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von 
Berlin, gegen die Verwaltungseinheit vereintes Land Berlin, vertreten durch die Sondervermögensverwaltung beim 
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Senator für Finanzen in Berlin, gestellt hatte.  
 
In dem Wi##en der Richterin am Kammergericht in Berlin, Frau Dr. Zilm, wie auch in dem Wi##en des Richters am 
Landgericht in Berlin, Herrn Bebensee, daß berlin#tatus- und men#chenrechtlich, weder das grundgesetzliche Gerichts-
verfassungsgesetz, noch die Berliner landesverfassungsrechtliche Zivilprozeßordnung Anwendung findet,  
sondern berlin#tatus- und men#chenrechtlich für den Staat Deut#ches Reich, für das Reichsland Frei#taat Preußen, für die 
Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, für den Kommunalverband Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, als 
Antrag#teller und Be#chwerdeführer, ausnahmslos das reichsrechtliche Gerichtsverfa##ungsge#etz vom 22. März 1924, in der 
Fassung vom 08. Mai 1985, das reichsrechtliche, in der Fassung vom 25. Februar 1987, das preußisch landesrechtliche, 
in der Fassung vom 09. November 1989, das preußisch provinzialrechtliche und in der Fassung vom 03. Oktober 1990, 
das preußisch kommunalrechtliche Beamtenrecht, das reichsrechtliche Bürgerliche Ge#etzbuch in der Fassung vom 22. Mai 
1949 und die reichsge#etzliche Zivilprozeßordnung, vom 13. Mai 1924, gemäß Artikel I § 1, des am 09. Mai 1945 in Kraft 
getreten, fortgeltend Anwendung zu finden habenden SHAEF-Ge#etzes Nr. 1, wie auch die seit dem 18. Juli 1990 
wieder Anwendung zu finden habende Proklamation Nr. 3, und das Kontrollratsge#etz Nr. 4, Anwendung zu finden haben,  
zur vorsätzlichen Verhinderung von Anwendung zu finden habender reichsverfa##ungsrechtlich garantierter Men#chen-
würde und reichsge#etzlich garantierter Men#chenrechte,  
die Richterin am Kammergericht in Berlin, Frau Dr. Zilm, der mittels berlin#tatus- und men#chenrechtwidrig erlassene 
Beschluß, der wider dem berlin#tatusrechtlich zwingend Anwendung zu finden habenden SHAEF-Ge#etz Nr. 76, zur 
Geschäftsnummer 9 W 37/07, po#tali#ch rechtsunwirksam, kein anwendbares Rechtsmittel ist,  
zur Wiederher#tellung der reichsverfa##ungsrechtlich garantierten Men#chenwürde und der reichsge#etzlich garantierten Men-
#chenrechte, mit dem Rechtsmittel #ofortige Rechtsbe#chwerde, unverzüglich in dem Wi##en und Bewußt#ein des Kammer-
gerichts in Berlin, zurückgewiesen wird,  
daß es zum hier Anwendung zu finden habenden reichsverfa##ungsrechtlich höherem Rechtswe#en des Staates Deut#ches 
Reich, keine reichsrechtlich gerichtsverfa##ungsge#etzlich zugelassenen Rechtsanwälte gibt,  
sondern Staats- und Reichsbahnbeamte und Amtsverhältnisträger, wie auch preußische Landesbeamte und Amtsver-
hältnisträger, etc., sich ohne mündliche Verhandlung, im #chriftlichen Verfahren, selbst zu vertreten haben.            
Die Kostenrechnung der Justizkasse Berlin, vom 16. Februar 2007, zum Kassenzeichen 1070602876005, durch 
erwiesenem Berlin#tatusbruch, sowie  des Raubes, der, der Privatper#on als Staatsbürger des Staates Deut#ches Reich, 
reichsverfa##ungsrechtlich garantierten Men#chenwürde und in der durch die Viermächte berlin#tatusrechtlich bereinigt zum 
22. Mai 1949 hier Anwendung zu finden habenden Fassung reichsge#etzlich garantierten Men#chenrechte des Herrn Dr. h. 
c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel,  
mittels #ofortiger Rechtsbe#chwerde, vollständig zurückgewiesen wird, und Antrag auf Aufhebung der Kostenrechnungen, 
wegen vollendeten Berlin#tatus- und Men#chenrechtsbruch der Richterin am Kammergericht in Berlin, Frau Dr. Zilm, 
und des Richters am Landgericht in Berlin, Herrn Bebensee,  
deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar gestellt.  
 
Da offensichtlich ist, daß weder die Richterin am Kammergericht in Berlin, Frau Dr. Zilm, noch der Richter am 
Landgericht in Berlin, willens sind, den fortbestehenden Berlin#tatus, die reichsverfa##ungsrechtlich garantierte 
Men#chenwürde, wie auch die reichsge#etzlich garantierten Men#chenrechte, von seit ihrer Geburt berlin#tatusrechtlich sein zu 
habenden Staatsbürgern des Staates Deut#ches Reich, anzuerkennen,  

– weswegen das Gebiet der fortbestehenden Be#onderen Zone Berlin, zu keinem Zeitpunkt ein Land der 
Bundesrepublik Deutschland war, oder jemals sein wird, und Berlin weiterhin durch die Bundesrepublik 
Deutschland, und schon gar nicht aus Berlin, regiert werden darf –,  

wird Antrag auf Be#chäftigungsverbot der Richterin am Kammergericht in Berlin, Frau Dr. Zilm, und des Richters am 
Landgericht in Berlin,  Herrn Bebensee,  
deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar gestellt.  
 
Wegen Rechtsbruch des Absatz 3, der bis zum Friedensvertrag zwischen dem,  
– ohne Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland –,  
wiederherzu#tellenden Staate Deut#ches Reich einer#eits, und den Viermächten anderer#eits, abzuschließenden,  
fortgeltend Anwendung zu finden habenden „Bekanntmachung des Schreibens der Drei Mächte vom 08. Juni 1990 
zur Aufhebung ihrer Vorbehalte insbesondere in dem Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 
1949 in bezug auf die Direktwahl der Berliner Vertreter zum Bundestag und ihr volles Stimmrecht im Bundestag 
und im Bundesrat“, vom 12. Juni 1990 [BGBl. I S. 1068], 
Zitat: „Die Haltung der Alliierten, „daß die Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der 
Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt werden, wobei sie berücksichtigen, daß diese Sekto-
ren wie bisher kein Bestandteil (konstitutiver Teil) der Bundesrepublik Deutschland sind und auch weiterhin nicht  
von ihr regiert werden“, bleibt unverändert.“, 
durch den Richter am Landgericht in Berlin, Herrn Bebensee, nicht beachtet wurde,  
durch meine Per#on als berlin#tatus- und men#chenrechtlich sein zu habender Staatsbürger des Staates Deut#ches Reich,  
der zu keinem Zeitpunkt seines Lebens, so auch am heutigen Tage, weiterhin berlin#tatus- und men#chenrechtlich, als seit 
dem 01. Mai 1965 auf Lebenszeit, in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis zum Staate Deut#ches 
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Reich stehend,  
Strafanzeige deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar dien#tverpflichtet stellt. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
             Reichsrechtlicher Rechts#achver#tändiger 
                                        und 
                    Preußi#cher Rechtskon#ulent 
Staats- und Reichsbahnbeamter sowie Amtsverhältnisträger  
               des Staates 2tes Deut#ches Reich ect. 
       Dr. h. c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel     
 
Anmerkung: Zum besseren Verständnis der fortbestehen zu habenden völker-, kriegs-, alliierten europakontrollratsverwaltungsge#etzes-, 
be#atzungs-, berlin#tatus- und reichsverfa##ungsrechtlich des Gebietes der fortbestehen zu habenden Be#onderen Zone Berlin1, sowie grundgesetzlich2 
unterschiedlichen Rechtswesen bis zum Friedensvertrag des mit seinen 15 in den Innengrenzen vom 30. Januar 1933 wiederherzu#tellenden 
Reichsländern Frei#taat Anhalt, Frei#taat Baden, Frei#taat Bayern, Frei#taat Freie Han#e#tadt Bremen, Frei#taat Freier Volks#taat Württemberg, Frei#taat 
Freie und Han#e#tadt Hamburg, Frei#taat Freie und Han#e#tadt Lübeck, Frei#taat Lippe, Frei#taat Mecklenburg-Schwerin, Frei#taat Mecklenburg-Strelitz, 
Frei#taat Oldenburg, Frei#taat Sach#en, Frei#taat Schaumburg-Lippe, Frei#taat Thüringen, Frei#taat Volks#taat He##en, sowie mit den beiden in den 
Innengrenzen vom 01. Augu#t 1941 durch die Viermächte #ouverän wiederherzu#tellenden Reichsländern Frei#taat Braun#chweig, und  Frei#taat Preußen, 
den in den Grenzen vom 30. Januar 1933 wiederherzu#tellenden Provinzen Brandenburg, Grenzmark Po#en-We#tpreußen, Hannover, He##en-Na##au, 
Hohenzolleri#che Lande, Nieder#chle#ien, Ober#chle#ien, O#tpreußen, Pommern, Re#tprovinz We#tpreußen, Rheinprovinz, Sach#en, Schleswig-Hol#tein, 
Stadtgemeinde Berlin, und We#tfalen, einschließlich dem handlungsfähig in den 20 Verwaltungsbezirken Berlin-Mitte, Berlin-Tiergarten, Berlin-
Wedding, Berlin-Prenzlauer Berg, Berlin-Friedrichshain, Berlin-Kreuzberg, Berlin-Charlottenburg, Berlin-Spandau, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Zehlendorf, 
Berlin-Schöneberg, Berlin-Steglitz, Berlin-Tempelhof, Berlin-Neukölln, Berlin-Treptow, Berlin-Köpenick, Berlin-Lichtenberg, Berlin-Weißen#ee, Berlin-
Pankow, und Berlin-Reinickendorf in den Grenzen vom 01. April 1938 durch die Viermächte #ouverän wiederherzu#tellenden Kommunalverbande 
Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, herzu#tellenden Reichslande Frei#taat Preußen, den neutral, handlungsfähig und in den Außengrenzen vom 31. Dezember 
1937 durch die Viermächte #ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich, gemäß der fortgeltend Anwendung zu finden habenden SHAEF-
Ge#etzgebung der USA vom 13. Februar 1944 mit den übrigen Provinzen, Regierungsbezirken, Landkreisen, Stadtkreisen, Gemeinden und 
Kommunen kriegsrechtlich am 09. Mai 1945 in Kraft getreten fortgeltend, dem fortbestehen zu habenden Rat der Außenmini#ter der Fünfmächte 
durch die fortgeltend Anwendung zu finden habende Kontrollratsge#etzgebung vom 02. Augu#t 1945 alliierten europakontrollratsverwaltungsge#etzesrechtlich, 
und der Anlagen A und D des fortbestehend Anwendung zu finden habenden „Protokoll zwi#chen den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, 
dem Vereinigten Königreich und der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken über die Be#atzungszonen in Deut#chland und die Verwaltung von „Groß-
Berlin““ (1ten  Londoner Protokolls) vom 12. September 1944 Viermächte be#atzungsrechtlich unterliegend, dem für die Übergangszeit vom 23. Mai 
1949 bis zum 18. Juli 1990 zu bestehen gehabt habenden be#atzungsrechtlichen Mittel der We#tmächte Bundesrepublik Deutschland, wie auch dem 
seit dem 18. Juli 1990 für eine erneute unter der Führung der USA durch die fortbestehen zu habenden We#tmächte zu bestimmende 
Übergangszeit zu bestehen habenden be#atzungsrechtlichen Mittel der We#tmächte Verwaltungseinheit Bundesrepublik des vereinten Deutschland, so 
auch dem für die Übergangszeit vom 01. September 1950 bis zum 03. Oktober 1990 zu bestehen gehabt habenden be#atzungsrechtlichen Mittel der 
We#tmächte Land Berlin, wie auch dem seit dem 03. Oktober 1990 mit den 12 Verwaltungsbezirken der fortbestehen zu habenden We#t#ektoren, 
sowie den 8 Verwaltungsbezirken des fortbestehen zu habenden Ru##i#chen Sektors des fortbestehen zu habenden preußischen Kommu-
nalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin für eine erneute Übergangszeit fortbestehen zu habenden be#atzungsrechtlichen Mittels der 
Viermächte Verwaltungseinheit vereintes Land Berlin exterritorial gegenüber zu stehend habend in Fraktur#chift1 und Begriffe der Nationalsozia-
listen, der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, Regierungsbezirke, Landkreise, Städte, Gemeinden und 
Kommunen der Länder der Bundesrepublik Deutschland, der Bezirke, Landkreise, Städte, Gemeinden und Kommunen der Deutschen 
Demokratischen Republik, der seit dem 18. Juli 1990 Verwaltungseinheit Bundesrepublik des vereinten Deutschland, der Länder der seit dem 
18. Juli 1990 Verwaltungseinheit Bundesrepublik des vereinten Deutschland, des Landes Berlin und des Magistrats von Berlin, des seit dem 
03. Oktober 1990 für eine erneute Übergangszeit zu bestehen habenden Verwaltungseinheit vereintes Land Berlin in Kursivschrift2 bezeichnet.       
 
Zur Wahrung, zum Schutze und Fortbe#tande des verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin zum Wohle und Nutzen von mehr als 80 Millionen 
Staatsbürgern des Staates 2tes Deut#ches Reich für das Gebiet der fortbestehenden Be#onderen Zone Berlin #taats-, völker-, reichsverfa##ungs-, reichs#traf-, 
reichsordnungsrechtlich und reichsge#etzlich gerichtlich unanta#tbar verantwortlich festgestellt nervenärztlich fachbegutachtet in Per#onalunion seit 
Geburt Staatsbürger, seit dem 01. Mai 1965 auf Lebenszeit zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechts-
verhältnis stehender Staats- und Reichsbeamter, kein Beamter der Bundesrepublik Deutschland, seit dem 08. Mai 1985 auf Zeit ohne phy#i#chen und 
p#ychi#chen Krankheitswert arbeitsfähig festgestellt nervenärztlich fachbegutachtet zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis stehender durch die USA reichsverfa##ungsrechtlich gewollt dien#tverpflichteter seitens der Viermächte reichsge#etzlich genehmigter 
ge#chäftsführender Reichskanzler, Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung, reichsländerverfa##ungsrechtlich und 
deut#cher#eits verwaltungsrechtlich und gerichtlich unanta#tbar fe#tge#tellt in Per#onalunion seit Geburt Landeseinwohner, seit dem 25. Februar 1987 auf 
Lebenszeit zum Reichsland Frei#taat Preußen in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis stehender Landesbeamter und auf Zeit in 
einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehender durch die USA länderverfa##ungsrechtlich gewollter seitens der Viermächte reichslandesge#etzlich 
genehmigter ge#chäftsführender Mini#terprä#ident, Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Reichslandesorgans Kommi##ari#che Landesregierung des Reichs-
landes Frei#taat Preußen, provinzialverfa##ungsrechtlich und gerichtlich festgestellt in Per#onalunion seit Geburt Provinzialeinwohner, seit dem 09. 
November 1989 auf Lebenszeit zu den preußischen Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und 
Dien#trechtsverhältnis stehender Provinzialbeamter und auf Zeit zu den preußischen Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin in einem 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis auf Zeit stehender durch die USA provinzialverfa##ungsrechtlich gewollt und durch die Viermächte provinzialge#etzlich 
genehmigter ge#chäftsführender Oberprä#ident, Amtsverhältnisträger des zeitweiligen Provinzialorgans Kommi##ari#ches Oberprä#idium der Provinzen 
Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, in Per#onalunion seit Geburt Kommunaleinwohner, seit dem 03. 0ktober 1990 auf Lebenszeit zum preußischen 
Kommunalverband Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis stehender Kommunalbeamter 
und auf Zeit zum preußischen Kommunalverband Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehender durch 
die USA kommunalverfa##ungsrechtlich gewollter seitens der Viermächte kommunalge#etzlich genehmigter ge#chäftsführender Oberbürgermei#ter, Amtsverhält-
nisträger des zeitweiligen Kommunalorgans Kommi##ari#cher Magi#trat von Groß-Berlin des Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin,  
als zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis stehender Staats- und Reichsbahnbeamter mit 
Wirkung zum 08. Mai 1985 in Per#onalunion Prä#ident des Kommi##ari#chen Reichsgerichts, ge#chäftsführender Generaldirektor der Hauptverwaltungen im 
Reichszentralorgan Reichsmini#terium für Transport-, Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en Deut#che Reichsautobahn, Reichsei#enbahn, Reichsenergie, 
Reichsfern#traßen, Reichskraftfahrt, Reichsumwelt, Reichsverkehr und Reichswa##er#traßen,    
Amtsleiter der Körper#chaft öffentlichen Rechts zur Errichtung der 17 Kommi##ari#chen Reichsländerregierungen und Eruierungsbehörde namens Der 
Generalbevollmächtigte für den verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin.    


